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282 D/2011 Signalisierung: Strassensignale 
Abschnitt Bedingungen

030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-
ständigung

031 Begriffe.

.100 Sammelstelle: Ort, an dem das
Material auf der Baustelle ge-
sammelt, in verschiedene Grup-
pen und Fraktionen aufgeteilt
und für den Abtransport be-
reitgestellt wird.

.200 Retroreflexion und Signalbe-
leuchtung. Es kommen folgende
Arten von Signalen zur Anwen-
dung:
. Mit nicht retroreflektieren-
der Oberfläche.
. Mit normal retroreflektie-
render Oberfläche (Typ R1).
. Mit stark retroreflektieren-
der Oberfläche (Typ R2).
. Mit sehr stark retroreflek-
tierender Oberfläche (Typ R3).
. Innen ausgeleuchtete Signa-
le.
. Signale mit nicht, normal,
stark und sehr stark retrore-
flektierender Oberfläche kön-
nen angeleuchtet sein.

032 Abkürzungen.

.100 AKS-Nr.: Anlagekennzeichnungs-
nummer.

.200 SSV-Nr.: Nummer nach Signali-
sationsverordnung SSV.

033 Verständigung.

.100 Bauleitung, Bauherr: Die Ver-
tretung des Bauherrn durch die
Bauleitung richtet sich nach
Norm SIA 118, Art. 33.

.200 Erschwerende Verhältnisse: In
den besonderen Bestimmungen
oder in den Montagepositionen
des Leistungsverzeichnisses
ist anzugeben, wie viele Etap-
pen vorgesehen sind und welche
Arbeiten unter Verkehr, bei
Nacht, am Wochenende oder un-
ter anderen erschwerenden Ver-
hältnissen ausgeführt werden.
Die erschwerenden Verhältnisse
können in den Montagepositio-
nen oder als Mehrleistungen
beschrieben werden.
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